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gen bieten keine Veranlassung, von 
„Reiditum" zu spredien. Unser 
Reiditum besteht aus unserer eige
nen w irtsdiaftlidien Leistungsfähig
keit, die allerdings aus der Rela
tion zwisdien Exportübersdiüssen 
und Lebensstandard abzusdiätzen 
ist. Unser Reiditum ist also Potenz 
und n id it Substanz. Mit dieser Fest
stellung wird bereits umrissen, auf 
w eldie A rt unser Reiditum einge
setzt werden kann, um uns an den 
w eltweiten Aufgaben zu beteiligen.

f f i r  haben zu  lange gezögert

W enn die USA, denen wir durdi 
ihre Starthilfe für die rasdie Ent- 
w idilung unserer w irtsdiaftlidien 
Leistungsfähigkeit sehr viel zu ver
danken haben, uns auffordern, in 
w eitaus stärkerem  Maße als bisher 
zu der w eltweiten Entwidilungs- 
hilfe beizutragen, so ist das durdi- 
aus verständlidi, und es mag für 
uns etwas peinlidi sein, daß wir 
bisher so wenig dafür getan haben, 
daß wir lange Zeit glaubten, mit 
finanziellen Garantien für die finan
ziellen Exportrisiken eigentlidi 
nahezu genug getan zu haben. W ir 
haben uns nun dazu aufgesdiwun- 
gen, einen ansehnlidien M illiarden
betrag für die Entwidclungshilfe

zur Verfügung zu stellen, wenn 
audi bei der Aufbringung etwas 
mit den Zähnen geknirsdit worden 
sein mag. Immerhin können wir 
sagen, daß diese Hilfe unserer Lei
stungsfähigkeit sdion etwas eher 
entspredien dürfte, und w ir dürfen 
nicht vergessen, daß es sich hierbei 
n id it um eine einmalige Leistung 
handeln kann und daß sidi die 
Höhe der Entwidilungshilfe eher 
vergrößern als verm indern wird. 
A ber sdiließlidi haben wir ja  audi 
die M öglidikeit, unsere wirtsdiaft- 
lidie Leistungsfähigkeit w eiterhin 
beaditlidi zu steigern.

E nticicklungshilfe oder F inanzh ilfe

Es ist audi durdiaus verständlidi, 
daß die USA aus diesem stärkeren 
deutschen Einsatz bei der Bewälti
gung der weltweiten Aufgaben in
direkt eine Entlastung ihrer ange
spannten Zahlungsbilanz erwarten. 
Idi glaube nur, daß dieses indirekte 
Ziel zu sehr in  den Vordergrund 
gerüdst worden ist, und das kann 
w eder in unserem nodi im Inter
esse der USA liegen. Deshalb ist es 
erforderlich, ungeaditet unserer po- 
litisdien Freundschaft sorgfältig zu 
prüfen, wofür der Einsatz unseres 
„Reiditums" erfolgen soll. W ir ver

mengen hierbei zwei divergierende 
Ziele, die sdiarf voneinander ge
trennt w erden sollten. W enn wir 
eine m oralisdie Verpfliditung an
erkennen, uns in verstärktem  Maße 
an der Lösung der w eltw eiten Auf
gaben, die die w estlidie W elt zu 
erfüllen hat, zu beteiligen, so ist 
es n id it ohne w eiteres selbstver- 
ständlidi, daß wir durdi Übernah
me bereits eingegangener amerika- 
nisdier Verpflichtungen für die 
Bereinigung der am erikanisdien 
Zahlungsbilanz reine Finanzhilfe 
leisten müssen. Das Dilemma der 
amerikanischen Zahlungsbilanz ist 
ein kurzfristiges Problem. Das reich
ste Land der W elt hat zweifellos 
genügend W ege, um es zu über
winden. Das schließt n id it aus, daß 

, es für uns politisdi sinnvoll sein 
kann, den einen oder anderen 
Wunsch der A m erikaner zu erfül
len. A ber man sollte dodi diese 
Zweisdiichtigkeit der am erikani
sdien W ühsdie k lar erkennen.

Der Entsdieid darüber, wo wir 
unsere wirtschaftlidie Leistungs
fähigkeit sinnvoll einsetzen, muß 
im Prinzip uns verbleiben, denn wir 
sind ein souveräner Staat, und es 
wäre unklug, daran Zweifel auf* 
kommen zu lassen. (h)

Um den Solidaritätsbeitrag der Arbeitnehmer

Ein Zwangsbeitrag der Nichtorganisierten?

W
ohl nodi nie hat eine tarif- 
politische Forderung so star

kes Aufsehen in der öffentlid ikeit 
erregt wie das von der Indstrie- 
gewerkschaft Bau-Steine-Erden in 
ihren Verhandlungen mit der Bau- 
w irtsdiaft mit großem Nadidrudc 
vorgebradite Verlangen, audi die 
nichtorganisierten Bauarbeiter durdi 
Tarifvertrag zu einem Beitrag aus 
ihrem Arbeitslohn zu zwingen. Ge
wiß, die Gewerksdiaft selbst hat 
mit eigenen V erlautbarungen das 
Ihre getan, ihren W ünsdien die er- 
forderlidie Resonanz zu versdiaf- 
fen. Das pflegt indessen auch sonst 
zu gesdiehen.

D ie po litische T ragw eite  
Ungewöhnlidier ist es aber, daß 

der rührige Vorsitzende dieser Ge
werksdiaft, Georg Leber, nidit- nur

bei den Zuständigen Bundesmini
sterien, dem Arbeits- und dem 
W irtschaftsministerium, V erständ
nis für sein neuartiges Vorhaben 
sucht, sondern sogar dem Bundes
präsidenten seinen Plan vorzutra
gen Gelegenheit hatte. Nicht min
der deutlich zeigt die öffentliche 
Reaktion, daß es hier um eine An
gelegenheit geht, die von außer
ordentlicher Bedeutung für unser 

,  Koalitionsrecht, ja  für unsere ver
fassungsrechtlich geschützte frei
heitliche Ordnung sein kann.

Die sehr prompten kritischen Stel
lungnahmen der politischen Par
teien  — m it Ausnahm e der SPD —, 
anderer Gewerkschaften, vor allein 
der Deutschen Angestellten-Ge
werkschaft und der Christlichen 
Arbeitnehmer, und w eiterer Orga

nisationen und natürlich auch der 
A rbeitgeber selbst lassen erken
nen, welche prinzipielle und politir 
sehe Tragweite man diesem Vor
stoß der. Gewerkschaft beimißt. Man 
tu t dies nicht zuletzt in der Erwar
tung, daß auch andere Industriege
werkschaften sich die Forderungen 
der Bauwirtschaft zueigen machen 
werden, falls deren V orgehen Er
folg hat und sich dieses Modell als 
nützlich erweist.

Es liegt daher nahe, daß man die 
Entsdieidung über diese sehr grund
sätzliche Frage nicht allein den un
m ittelbar Beteiligten überlassen 
möchte, sondern auch in den Spit
zenorganisationen darüber mitzu
sprechen wünscht.

D ie B egründung d er F orderung
Es scheint, daß die Gewerkschaft 

Bau-Steine-Erden ihre Forderung 
geschickt und sorgfältig vorberei-
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tet, begründet und formuliert hat. 
Sie beruft sich auf Gutachten nam
hafter Wissenschaftler und Fach
leute — die allerdings mit einer 
Ausnahme bisher nicht vorgelegt 
wurden —, daß die von ihr ver
langte Regelung rechtens sei. Sie 
verweist auf das Beispiel der 
Sdiweiz, in der es solche Solidari
tätsbeiträge von Nichtorganisier
ten gibt, wenngleich sie dort aller
dings nur eine unbedeutende Rolle 
spielen. Sie stützt sich vor allem 
auf die Tatsache des Bestehens an
derer gemeinsamer Kassen im Be
reich des Baugewerbes, zu denen 
die Nichtorganisierten g leichfalls, 
beitragen und an deren Leistungen 
sie teilhaben. Sie schlägt vor, eine 
solche gemeinsame Einrichtung — 
Vorteilsausgleichsfcasse genannt — 
auch hier zu schaffen, um aus ihr 
allgemein erwünschte Ziele, wie 
berufliche Fortbildung, Nachwuchs
förderung, Urlaub und Freizeit zu 
finanzieren. Sie verbindet dies mit 
dem Angebot, für die Laufzeit eines 
solchermaßen abgeschlossenen Ta
rifvertrages ein entsprechendes 
Schlichtungsabkommen zu verein
baren, und erklärt sich überdies 
bereit, die Mittel dieser Kasse, die 
praktisch allerdings allein aus den 
Beiträgen der Nichtorganisierten in 
Höhe von 1 “/o des Lohnes bestehen 
würden, nicht zum Zwecke des 
Arbeitskampfes einzusetzen.

Alles dies hat die Gewerkschaft 
in den letzten Verhandlungen am
2. Februar 1961 mit den A rbeitge
berverbänden der Bauwirtschaft im  
einzelnen präzisiert und formuliert 
überreicht. Sie hat vorher, als sie 
zunächst allgemein die Heranzie
hung der nichtorganisierten Bau
arbeiter zu einem angemessenen 
Beitrag forderte, offengelassen, ob 
diese Leistung der Gewerkschaft 
unmittelbar zugute kommen sollte; 
sie hat ihre Forderung jetzt, viel
leicht veranlaßt durdi das ungün
stige Echo in der Öffentlichkeit, die

in  Anbetracht dieses Vorschlages 
die Koalitionsfreiheit als bedroht 
ansah, nicht unerheblich modifiziert 
und attrak tiver zu gestalten ver
sucht.

D as A ußenseiter-D ilem m a  
.bei B au -S te in e-E rden

Das Angebot einer besseren w irt
schaftlichen und sozialen Zusam
m enarbeit w ürde allerdings über
zeugender klingen, wenn mit ihm 
nicht gleichzeitig die Ankündigung 
verbunden wäre, eine Ablehnung 
der gewerkschaftlichen Forderung 
würde die Aufgabe der bisherigen 
konstruktiven Politik bedeuten und 
unweigerlich eine Radikalisierung 
der Beziehungen zur Folge haben. 
Aber auch wenn man die Aufrich
tigkeit der M otive der Gewerk
schaft nicht in Zweifel ziehen 
möchte und das Dilemma ihrer Stel
lung gegenüber den Außenseitern 
zu berücksichtigen bereit ist — von 
etwa 1,3 Mill. Bauarbeitern ist 
kaum ein Drittel gewerkschaftlich 
organisiert, trotz starker Zunahme 
der in diesem W irtschaftszweig Be
schäftigten ist die Mitgliederzahl 
der Gewerkschaft kaum gestie
gen —, so ist es angesichts der 
N euartigkeit und Bedeutung der 
gewerkschaftlichen Vorschläge doch 
notwendig, sie sehr genau und 
gründlich auf ihre rechtliche Zu
lässigkeit, auf ihren sachlichen und 
politischen Gehalt und auf die Fol
gen, die daraus erwachsen können, 
zu untersuchen.

T arif- u nd  verfassungsrechtliche  
B e d e n k e n .

Es bleibt die Kernfrage, ob und 
wie es in einem demokratischen 
Rechtsstaat gestattet sein soll, daß 
privatrechtliche Vereinigungen, wie 
es die Verbände der Arbeitnehmer 
und der A rbeitgeber nach unserem 
Koalitionsrecht sind, befugt sein 
sollen. Menschen, die ihnen nicht 
angehören, zu zwingen, zugunsten 
von Einrichtungen, a u t die sie kei

nen Einfluß haben und deren Zweck 
sie möglicherweise mißbilligen, be
stimmte ihnen auferlegte Beiträge 
aus ihrem  Arbeitseinkommen zu 
leisten.

Es erscheint mehr als fraglich, 
ob dies tarifrechtlich w irksam  ge
schehen kann und ob derartige 
Lohnverwendungsabreden über 
eine Allgemeinverbindlicherklärung 
zwangsweise auf Außenseiter aus- 
gedehrit w erden können. Nicht ge
nug damit, daß die Nichtorganisier
ten nach der Satzung w eder in der 
M itgliederversammlung noch im 
Vorstand oder der Geschäftsführung 
der Vorteilsausgleichskasse vertre
ten sein würden und daß sie infol
gedessen keinerlei Einfluß auf die 
Aufgaben und Ziele der Kasse hät
ten, so soll es ihnen dessen unge
achtet allein obliegen, mit ihren 
Beiträgen diese Kasse zu finanzie
ren, da die Beiträge der Organi
sierten satzungsgemäB von  vorn
herein und schlechthin bei der 
Kasse nur durchlaufen und in vol
ler Höhe an die Gewerkschaft abzu
führen sind. Dies verstößt eindeu
tig gegen den Grundsatz der gleich
mäßigen Behandlung von Organi
sierten und Nichtorganisierten, de
nen mit dieser Regelung ein Son
deropfer auferlegt würde. Dies über 
die Allgemeinverbindlicherklärung 
zu sanktionieren, ist rechtlich nicht 
möglich.

Ebenso wenig kann die Heran
ziehung der Nichtorganisierten, wie 
es in diesem Zusammenhang ver
sucht worden ist, mit der öffent
lich-rechtlichen Stellung der Ver
bände und ihren Ordnungsfunk
tionen begründet werden. Auch ein 
etwaiger Versuch, eine entspre
chende gesetzliche Grundlage zu 
schaffen, müßte verfassungsrecht
lichen Bedenken begegnen, abgese
hen davon, daß ein solcher W eg 
nur zu leicht zu staatlichem Diri
gismus führen und damit den frei-
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heitlidien Charakter und die auto
nome Stellung der Koalitionen ent- 
sdieidend beeinträchtigen würde. 
Das können die Gewerksdiaften 
n id it wollen und ebenso wenig die

Arbeitgeber, die zwar die Zusam
m enarbeit der Sozialpartner be
jahen, sie aber n id it auf einem 
Zwangsbeitrag aufzubauen wün
sdien. (ke)

Zwangssolidarität ist besser als Absterben der W illensbildung

M it der Anonym ität in den großen 
Städten begann nidit nur die V er
einsamung des M ensdien und das 
Gesdiäft der Psydiiater; es begann 
der Zerfall des M ensdien als eines 
gesellsdiaftlidien W esens. Der V or
gang wurde verdedct durdi den 
Aufstieg der M assenorganisationen. 
Allein der V erdadit derer, die — 

•wie Sdium peter — meinten, daß 
sidi die Massendisziplin und die 
Revolutionen des 19. Jahrhunderts 
aus, Relikten bäuerlidien Zusam
mengehörigkeitsgefühls nährten, er- 
sdiein t um so bereditigter, je  mehr 
V erbände wie Parteien unserer Zeit 
an Begeisterungsarmut zu leiden 
beginnen.

N idit nur für die Gewerksdiaften 
stellt sidi diese Frage: Kann man 
auf die Dauer für M ensdien w ir
ken, die nidits für ihre Repräsen
tation aufwenden, aber alle Vor
teile einstreidien wollen? Daß der 
moderne Verband — und seine 
Spielart, die Gewerksdiaft — nidit 
gut wegzudenken ist aus einer Ge- 
sellsdiaft, die Freiheitselem ente be
halten will, weiß jeder Soziologe. 
Eine Reatomisierung ist nur im 
Schweizer Kantonalmaßstab denk
bar. Die A lternative zum Verzidit 
auf den -Verband ist die Diktatur.

Zw angselem ente  
in  der Versicherung

Im übrigen neigt jeder Interes
senverband — einschließlidi der 
Gewerksdiaft — einem gewissen 
V ersicherungsdiarakter zu. Und in 
der modernen W elt ist es nicht 
ohne Vorbedeutung, daß der Ver- 
sidierungsgedanke mehr und mehr 
mit Zwangselementen durdisetzt 
wurde: es begann bei der Sozial- 
versidierung und greift auf die 
K rankenversidierung über. Gewiß: 
Selbstverantw ortlidikeit und Frei
heit sind sdiöne Vorstellungen — 
aber wie der moderne Staat mit 
allgem einer Gesundheitsfürsorge 
dem einzelnen eben nidit mehr zu- 
traut, daß er ausreidiend für seine 
eigene Gesundheit sorgt, so über

läßt er es ihm audi n id it mehr, für 
die Gesundheit und das Gut ande
rer (Kraftfahrzeugversidierungs- 
zwang) bzw. für die W ahrnehmung 
seiner Berufsinteressen (Zwangs
zugehörigkeit zu Industrie- und 
Handelskammern, Innungszwang 
usw.) zu sorgen.

Gewiß: für die eigentlichen In
teressenvertretungen (Industrie-, 
Arbeitgeber-, A rbeitnehm erverbän
de) würde mit dem Zwang die rest
lose V erbürokratisierung an die 
Stelle der Reste von Spontaneität 
treten — allein mit der Erklärung 
der Allgemeinverbindlichkeit für 
ihre Verhandlungsergebnisse war 
bereits ein großes Stück Freiheit 
verlorengegangen. Es lag dies im 
Zuge der Zeit, im Ordnungsdenken, 
im Drang zur Überschaubarkeit. 
W ieweit dem Freiheiten geopfert 
werden, das ist eigentlidi nur nodi 
ein Problem der Nuancierung, nicht 
des Prinzips.
D as P rin zip  d er „U nion  S ecu rity“

Unter diesem Begriff werden in 
den USA eine Reihe von Formen 
der M itgliedererfassung in den Be
trieben verstanden, die den mehr 
oder weniger sanften Zwang zur 
Solidarität verkörpern. Die bekann
teste Form ist die des „ C l o s e d  
S h o p " :  H ier darf der Unterneh
mer nur M itglieder der „anerkann
ten" Gewerkschaft einstellen. Die 
W irksam keit hängt dabei vom Be
triebsprinzip ab — d. h. der Zustän
digkeit einer Gewerkschaft pro Be
trieb —, denn wenn man, wie häu
fig in England, in einem Betrieb 
mit einem Dutzend Gewerkschaften 
zu tun hat, wird es unübersichtlidi.

Eine leichtere Form ist die des 
„ U n i o n  S h o p " :  H ier darf der 
Unternehmer zwar Nichtmitglieder 
einstellen; sie müssen aber inner
halb bestimm ter Fristen M itglieder 
der Gewerkschaft werden. Sonst 
werden sie entlassen. In der Praxis 
hat sich dieses V erfahren in Europa 
längst in sogenannten „Tendenzbe
trieben" durchgesetzt.

Die lockerste — und abwandel
barste — Form ist die des „ P r e f 
e r e n t i a l  S h o p " :  H ier können 
zwar Nichtmitglieder eingestellt 
werden und auch beschäftigt blei
ben, aber die M itglieder genießen 
eine Reihe von Vorteilen bei An
stellung, Beförderung, Entlassung, 
eventuell im Akkord, ja  in der Ent
lohnung überhaupt. Der neuerlich 
in Europa aufgetauchte Gedanke, 
Tarifverträge nur für M itglieder 
verbindlich zu erklären, kommt 
diesem Prinzip nahe.

Man braucht nicht zu betonen, 
daß dieses dritte Prinzip sich für 
die Gewerkschaften selbst am ehe
sten nachteilig auswirkt: Es gibt 
Spannungen zwischen M itgliedern 
und Nichtmitgliedern; der Unter
nehm er wird sie auszunutzen 
suchen, indem er von sich aus die 
Nichtmitglieder gleich oder gar 
besser zu behandeln tendiert, und 
damit wird diese M ethode zu einer 
zusätzlichen Störungsquelle für den 
Arbeitsfrieden, was eigentlich’ nie
mand wünschen sollte.

Das erste der obengenannten 
Prinzipien hat ebenfalls besonders 
unangenehm e Folgen: Die M itglie
der bilden eine A rt privilegierten 
Pools auf dem Arbeitsm arkt: nicht 
selten arte t diese Privilegierung 
dahin aus, daß — wie z. B. im Büh
nen- und Konzertwesen der USA — 
jeder Kandidat hohe Eintrittstribute 
an die Gewerkschaft entrichten 
muß, um überhaupt in den exklusi
ven Kreis der Arbeitsberechtigten 
aufgenommen zu werden.

Der M ittelweg — trotz aller Ge
fahren — liegt offenbar im zwei
ten System: Es verm eidet am ehe
sten Krach, und die Freiheit ist 
jedenfalls insofern da, als jeder 
weiß, in welchen Betrieben er Ver
bandsmitglied w erden muß und wo 
er unorganisiert bleiben kann» weil 
es im Betrieb gar keinen Verband 
gibt.

O rgan isierbarkeit — eine G rund
frage des m odernen  D aseins

Letztlich geht es hier um ein 
Grundproblem des modernen Men
schen: W iew eit ist er noch für eine 
organische Gruppenbildung faßbar? 
W ohl ist das Gruppeninteresse — 
mit seiner Speerspitze: der Lobby— 
das beherrschönde Element des mo
dernen Staates, dessen Gesprächs-
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Partner, Informationsinstanz und 
Willensbildner der Verband ge
worden ist. Sdiließlidi ist das bei 
der Komplexität unserer Inter
essenwirtschaft verständlich: Die 
Oligarchie einzelner reid it nicht 
mehr aus, um ohne Bürokratie zu 
erkennen, wo denn die eigenen In
teressen liegen. A ndererseits be
darf diese private Bürokratie der 
finanziellen Grundlage. Am besten 
ist diese gegeben, wo der Verband 
aus relativ wenigen finanzkräftigen 
Großfirmen besteht; am schwersten 
tun sich Verbände mit einer Viel
zahl von Mitgliedern, und h ier w ie
derum sind die Gewerkschaften 
naturgemäß am meisten benach
teiligt.

Der private M ittelstand hat sich 
mit der Zwangsinnung geholfen; 
selbst die Industrie konnte nicht 
ohne Kammern mit Zwangsmit
gliedschaft auskommen, und die 
Kartelldebatte geht letztlich um den 
Grad, bis zu dem der Kartellzwang 
gegen Ausscherende und Draußen
gebliebene zulässig sein soll. Je  
gesättigter der m oderne Mensch 
ist, desto weniger erscheint er zu 
freiwilligem M itwirken bereit — 
desto mehr verlangt er aber auch 
von seinen Verbänden, daß sie die 
Sättigung schützen. Am liebsten ist 
es ihm, wenn er un ter dem V er
bandsschirm sein privates Schäf
chen ins trockene bringen kann. 
Die Zeiten der Zunftsolidarität sind 
ebenso vorüber wie die des Berufs
stolzes. W ie also soll der Verband 
in der Schere zwischen gewachse
nen Anforderungen und verringer
ter M itgliedsbegeisterung agieren?

D ie TPillensbildung 
in d e r  G ewerkschaft

Das Problem der Gewerkschaften 
erscheint hier als Teilkomplex der 
JVillensbildung in der Gesellschaft 
überhaupt. Auch die politischen 
Parteien sind der- Entwertung des 
Enthusiasmus nicht entgangen. Bei 
ihnen sprach man von der Finan
zierung durch den Staat; damit 
würde jede Möglichkeit einer freien 
Meinungsbildung dahinschwinden.

Alle Verbände — auch die Ge
werkschaften — sind heute Vor- 
und Hilfsorganisationen des Staa
tes geworden. Das gilt nicht nur 
für ihre Beteiligung an der Gesetz
gebung in Form der Fachberatung, 
der Stellungnahme, der Zurverfü

gungstellung von Spezialisten; das 
geschieht vor allem auch im Ab
fangen, im Vorwegerledigen von 
Protesten, in der Ventilfunktion: 
Empörung wird in Palaver umge
wandelt, und Palaver kühlt ab. (Die 
kürzliche belgische Explosion ist 
kein Gegenbeweis, sondern ein 
gutes Beispiel für das, was passiert, 
wenn das Palaver nicht funktio
niert.) Man sollte den Verbänden 
aller A rt entgegenkommen — viel
leicht auf steuerlichem Gebiet: Das 
könnte z. B. durch automatische Ab
setzung der Beiträge, unabhängig 
von pauschalen Sonderausgaben, 
oder aber durch Honorierung ihrer 
Gutachtertätigkeit geschehen, ohne 
die heute der Staat auf vielen Ge
bieten gar nicht m ehr auskommt 
(nur m üß ten . die H onorare an die 
Organisation, nicht an das Indivi
duum gehen!). Man denke einmal 
an die Reisekosten, die in der Bun
desrepublik die bizarre Lage der 
H auptstadt verursacht.

Eines steht fest: es sollte alles 
vermieden werden, womit die V er
bände selbst Harakiri begingen. 
Für die Gewerkschaften würde das 
z, B. geschehen, wollten sie mit der 
Beschränkung von Tarifverträgen 
auf Organisierte einen Keil in die

Arbeitnehmerschaft treiben und die 
Unternehmer anreizen, Nichtorga
nisierte zu begünstigen, w ie das 
ohnehin da und dort geschieht (be
sonders in den höheren Funktio
nen!). Ebenso ist der „Closed Shop" 
mit Beitragskassierung durch den 
Betrieb eine schwere Gefahr für die 
Gewerkschaften selbst; nicht um
sonst haben vor einigen Jahren die 
deutschen Bergarbeiter — trotz Ein
nahm everlust — auf dieses zwei
felhafte Privileg verzichtet. N atür
lich tendiert jeder Zwang dazu, die 
Organisationen auf ihren eigenen 
Lorbeeren einschlafen zu lassen. 
Aber vielleicht hat man in der mo
dernen Massengesellschaft nur die 
W ahl zwischen ihrer Euthanasie 
auf Grund der Sattheitslethargie 
der von ihnen Beschützten und der 
Beschneidung gewisser Freiheiten. 
So ist etwa in Ländern m it W ahl
zwang (z. B. Belgien) die Freiheit, 
die Freiheit nicht auszuüben, be
schnitten. Die Freiheit zum Abseits
stehen ist eben nur ein negativer 
Aspekt; man muß sich bemühen, 
sie in ein Positivum umzuwan
deln — in die Freiheit, sich ver
treten zu lassen nach eigener Wahl. 
H ier stellt sich das Problem der 
Alternativen. (Kue)

Der Solidaritätsbeitrag in der Schweiz

Zürich, den 6. 2.1961

D a s  Schweizer „Bundesgesetz vom 
28. September 1956 über die Allge
meinverbindlicherklärung von Ge
sam tarbeitsverträgen" ordnet das 
Verfahren, nach dem der Geltungs
bereich eines G esam tarbeitsvertra
ges auf sämtliche Arbeitgeber und 
A rbeitnehm er des betreffenden 
Wirtschaftszweiges oder Berufs aus
gedehnt w erden kann. In diesem 
Zusammenhang wird auch die Frage 
des Verbandszwanges geregelt.

Der Closed Shop und ähnliche 
Zwangsbestimmungen sind verbo
ten. Die Erhebung von „Solidari
tätsbeiträgen" der den V ertragspar
teien nicht angehörigen A rbeitge
ber und Arbeitnehmer w ird aber 
un ter gewissen Beschränkungen zu
gelassen: Die Beiträge dürfen nicht 
unangemessen sein, und Abreden 
über Solidaritätsbeiträge zugunsten 
einer Gewerkschaft sind nichtig. 
Damit übernimmt das Gesetz eine

Regelung, die sich im Verlauf eines 
halben Jahrhunderts durch Ent
scheide des Eidgenössischen Bun
desgerichts herausgebildet hatte.

D ie rechtsgeschichtliche 
E ntw icklung

Es lohnt, die Vorgeschichte kurz 
zu streifen. In den ersten v ier Ur
teilen in den Jahren 1899 bis 1914 
hatte  das Bundesgericht den „Ver
bandszwang" uneingeschränkt gut
geheißen. Nach dem ersten W elt
krieg schränkte es ihn in zwei 
Urteilen aus den Jahren  1925 und 
1928 nach der politischen Seite hin 
ein und erklärte den Verbands
zwang der beklagten Gewerkschaft, 
da sie sich in ihren Statuten als 
sozialistisch bezeichnete, als sitten
widrig. Die entscheidende W ende 
brachte dann nach langjähriger 
Pause ein Urteil aus dem Jahre 
1949. Das Bundesgericht anerkannte 
da die Verbindlichkeit eines Ge
sam tarbeitsvertrages, der den „Ver
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tragszwang" und, darauf fußend, 
den „Solidaritätsbeitrag“ für die 
Nidit-M itglieder der Gewerkschaft 
und sinngemäß auch des Arbeitge
berverbands vorsah. Das Bundes
gericht verneint das Recht einer 
Gewerkschaft, den Arbeitgeber zu 
zwingen, nur Gewerkschaftsmitglie
der aufzunehmen; sie dürfe aber 
mit ihm vereinbaren, daß er nur 
Gewerkschaftsmitglieder und solche 
A rbeitnehm er beschäftigt, die sich 
dem Gesam tarbeitsvertrag als 
„Außenseiter“ anschließen und So
lidaritätsbeiträge entrichten.

Mit diesem Entscheid gegen den 
Closed Shop will das Bundesgericht 
die sogenannte negative V ertrags
freiheit schützen, das soll heißen, 
die Freiheit, einem Verband n i c h t  
beizutreten. Ein Urteil aus dem 
Jahre 1956 erklärte daraufhin die 
seit 40 Jahren bestehende Closed- 
Shop-Klausel im Lithographenge
werbe als unerlaubt.

Der Zwang zum Anschluß an 
einen Gesam tarbeitsvertrag ist nach 
dem Urteil des Bundesgerichts vom 
Jah r 1949 aber etwas grundsätzlich 
anderes. „Insbesondere ist nicht 
einzusehen, wieso ein A rbeitneh
mer durch die Notwendigkeit des 
Anschlusses an ein Vertragswerk, 
das auch in seinem Interesse ge
schaffen worden ist, in seinen Per
sönlichkeitsrechten verletzt werden 
könnte." Es wäre unbillig, wenn 
ein Außenseiter ohne jedes Opfer 
in den Genuß der mannigfaltigen 
Vorteile des G esam tarbeitsvertra
ges gelange, für deren Erlangung 
die V ertragsparteien bei der Vor
bereitung und Durchführung „er
hebliche Aufwendungen“ gemacht 
hätten, die aus V erbandsbeiträgen 
bestritten wurden. Die V ertrags
kosten wurden vom Bundesgericht 
w eit gefaßt: nicht nur auf Vorbe
reitung und Durchführung des Ge
sam tarbeitsvertrages wurden sie 
bezogen, sondern auch auf die 
finanziellen Opfer, mit denen die 
Gewerkschaftsmitglieder ihrer Ge
werkschaft die geachtete Stellung 
verschafft haben und so den V er
tragsabschluß ermöglichten.

Das am erikanische  
u nd da s Schw eizer System

Im Februar 1959 war im am eri
kanischen „Labour Law Journal“ 
ein Aufsatz über den „Solidaritäts
beitrag der Außenseiter in der

Schweiz“ erschienen, in dem der 
Verfasser Michael Dudra das 
Schweizer Beispiel seinen Lands
leuten zur Nachahmung empfehlen 
möchte, und zwar als einen Aus
weg aus der Rechtsspaltung, wie 
sie sich durch das Taft-Hartley-Ge- 
setz gebildet hat. Dort ist der 
Closed Shop zwar verböten, der 
Union Shop aber als zulässig er
klärt, der zwar ein Closed Shop ist, 
aber nur in denjenigen Einzelstaa
ten gelten darf, die entsprechende 
eigene Gesetze erlassen haben.

Dudra hatte  seine Informationen 
beim Schweizerischen Gewerk
schaftsbund bezogen und offenbar 
ganz korrekt wiedergegeben. H at 
doch der Gewerkschaftsbund seinen 
Aufsatz in der letzten Nummer der 
„Gewerkschaftlichen Rundschau" in 
Übersetzung abgedruckt, und dies 
wohl aus dem Grunde, weil inzwi
schen der Präsident der deutschen 
Gewerkschaft „Bau - Steine - Erden", 
Herr Leber, sich ebenfalls in Bern 
hat belehren lassen.

. . .  i n der Schw eiz um stritten

Es hat nicht den Anschein, daß 
Lebers Vorstoß zur Einführung des 
Solidaritätsbeitrages in der Bundes
republik in Bern freudig begrüßt 
wurde. Denn der Solidaritätsbeitrag 
ist innerhalb des Schweizer Ge
werkschaftsbundes umstritten, fin
det bei der M ehrzahl der Unter
verbände keinen Anklang und ist 
nur in einer kleinen Zahl von Ge
sam tarbeitsverträgen aufgenommen 
worden. Die Industrie ist ganz frei 
davon, und im Gewerbe sind es 
wenige, zahlenmäßig kleine Unter
gewerkschaften, die sich • mit den 
Arbeitgebern über die Einführung 
des Solidaritätsbeitrages haben 
einigen können: w ir nennen Buch
drucker und Buchbinder, Installa
teure und Elektroinstallateure, Ka
rosserie, Heizung und Lüftung. Der 
Schweizerische M etall- und Uhren
arbeiterverband und der Bau- und 
H olzarbeiterverband haben sich 
hinter diese V ertragsregelung ge
stellt; der Textil- und Fabrikarbei
ter-Verband und andere sind w ie
der abgesprungen. Aber auch die 
beiden Erstgenannten streben nicht 
nach Ausdehnung des Systems.

Der Gewerkschaftsbund selber 
ist von den angeschlossenen Ge
werkschaften nicht um seine Stel

lungnahme angegangen worden 
und befaßt sich infolgedessen nicht 
mit einer Klärung der gegensätz
lichen Ansichten, „da es sich um 
eine taktische Frage der V ertrags
verhandlungen und der Bewegungs- 
führung handelt", wie uns von zu
ständiger Seite erk lärt wird. Der 
A ntrag von Sektionen aus der w el
schen Schweiz, die Frem darbeiter 
zu Solidaritätsbeiträgen heranzu
ziehen, fiel auf dem letzten Ge
werkschaftskongreß unter den 
Tisch. W äre es doch schlediterdings 
unerfindlich, w ie ein solcher Be
schluß durchgesetzt werden könnte. 
Aber man scheut offenbar auch da
vor zurück, auf die eigenen Lands
leute einen — wenn auch legalen — 
Druck auszuüben, allein schon aus 
dem Grunde, weil der Solidaritäts
beitrag gemäß Bundesgerichtsurteil 
und Gesetz erheblich un ter dem 
Beitrag der Gewerkschaftsmitglie
der bleiben muß. „Sicher ist, so 
sagt man uns, daß er sich nicht als 
Instrum ent der M itgliedergewin
nung eignet.“

V erw endung des S o lid a ritä ts
beitrages

Der Solidaritätsbeitrag wird in 
der Regel an eine paritätische Kom
mission eingezahlt und von ihr in 
der Hauptsache wohl zugunsten 
der Belegschaft als Ganzes verw en
det, nämlich für Arbeitsnachweis, 
berufliche Einrichtungen wie Fort
bildungskurse und Lehrlingsausbil
dung, Fürsorgekassen, in Ausnah
mefällen auch dann, wenn sie von 
der Gewerkschaft allein betreu t 
werden. Der Beitrag w ird in  der 
Form erhoben, daß der A ußenseiter 
eine Berufskarte erwirbt, für die er 
zahlen muß, in den meisten Fällen 
60—72 Fr. im Jah r oder 5—6 Fr. im 
Monat. Es gibt aber Verträge, die 
jährlich nur 40 oder 50 Fr. vor
schreiben. Auch die Außenseiter 
unter den A rbeitgebern haben 
ihren Beitrag zu leisten, der sich 
nach der im V orjahr ausgezahlten i
Lohnsumme errechnet, von der 
etwa 2 oder 4 %o zu erlegen sind.* 
In einem solchen Gesam tarbeits
vertrag  wird stipuliert, daß der Bei
trag des A rbeitgebers nicht niedri
ger sein darf als der des A rbeit
nehm ers; in dem betreffenden Fall 
hätte  er mindestens 40 Fr. zu be
tragen. (fr.)
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